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Dreifache
Eidgendssische
Volksabstimmung
am 13.Juni1976

Am 13. Juni 1976 werden die Stimm-
berechtigten der Schweiz iiber ein Bun-
desgesetz liber die Raumplanung, einen
Bundesbeschluss betreffend Darlehen
an die Internationale Entwicklungsorga-
nisation und tber die Neuordnung der
Arbeitslosenversicherung abzustimmen
haben.

1. Bundesgesetz iiber die Raumplanung

Am 4. Oktober 1974 haben die eidgends-
sischen Réte (National- und Stédnderat)
ein neues Raumplanungsgesetz be-
schlossen. Sehr viele Politiker und Wirt-
schaftsfachleute waren mit diesem
neuen Gesetz nicht einverstanden. Sie
haben das Referendum ergriffen, d. h.
Unterschriften gesammelt, damit das
Schweizervolk tiber das Gesetz abstim-
men kann.

Was enthilt das neue Gesetz?

Es besteht aus 72 Artikeln. Darum ist es
hier nicht mdéglich, alle Einzelheiten ge-
nauzuerkliaren. Warum wurde einsolches
Gesetz ausgearbeitet? In den vergange-
nen Jahren der Hochkonjunktur wurde
in unserem Lande einfach drauflos ge-
baut. Viel fruchtbarer Boden wurde
verbetoniert und verbaut. Notwendige
Erholungsgebiete gingen verloren. Der
Boden ist aber knapp und kann nicht
vermehrt werden. Damit es in Zukunft
nicht so weitergeht, will man den Raum
planen. Das heisst die Gemeindegebiete
werden in verschiedene Zonen einge-
teilt: z. B. Baugebiet, Landwirtschafts-
gebiet, Waldgebiet, Erholungs- und
Schutzgebiet. Diese Einteilung ist auf
dem Papier nicht so schwierig zu ma-
chen. In der Praxis wird es aber man-
che Probleme geben. Durch die Eintei-
lung des Bodens in die landwirtschaft-
liche oder Erholungszone verliert z. B.
ein Stlick Land an Verkaufswert. Der
Eigentiimer muss dafiir entschiadigt
werden. Oder umgekehrt: durch die
neue Einteilung in die Bauzone gewinnt
ein Stick Land an Verkaufswert. Die
Kantone kénnen vom Eigentlimer eine
Abgabe von diesem Mehrwert verlan-
gen. — Das neue Gesetz wird eine Zu-
sammenarbeit von Bund, Kantonen und
Gemeinden bringen.

Ja oder nein?

In den eidgendssischen Riten wurde
dem neuen Gesetz nicht mit sehr gros-
ser Mehrheit zugestimmt. Die Diskus-
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sionen in den Zeitungen und Versamm-
lungen waren ziemlich hitzig. Die vier
grossen Parteien des Landes haben den
Stimmbiirgern aber mehrheitlich emp-
fohlen, das neue Gesetz anzunehmen.
Es ist angenommen oder verworfen,
wenn die Mehrheit aller Stimmenden
am 13. Juni ein Ja oder ein Nein auf
den Stimmzettel Nr. 1 schreibt.

2. Darlehen an die Internationale
Entwicklungsorganisation

Am 20. Juni 1975 haben die eidgendssi-
schen Réate (National- und Sténderat)
mehrheitlich beschlossen, die Interna-
tionale Entwicklungsorganisation (Ab-
kirzung: IDA) durch ein zinsfreies Dar-
lehen von 200 Millionen Schweizerfran-
ken zu unterstiitzen. Es soll in drei jahr-
lichen Raten von 60, 70 und 70 Millio-
nen Franken von der Schweizerischen
Nationalbank ausbezahlt werden.

Dieser Bundesbeschluss wire aber erst
90 Tage nach dem 20. 6. 75 gliltig gewe-
sen. Laut Bundesverfassung konnen
mindestens 30 000 Stimmberechtigte eine
Volksabstimmung tiber einen solchen
Bundesbeschluss verlangen. Man nennt
dies: das Referendum ergreifen. Einige
Politiker waren mit dem Beschluss der
eidgendssischen Réte nicht einverstan-
den. Es gelang ihnen, innerhalb von 90
Tagen die' nétige Anzahl von Unter-
schriften zu sammeln. Darum muss nun
das Schweizervolk am 13. Juni tiber die-
sen Bundesbeschluss abstimmen. Fir
die Zustimmung oder Ablehnung ge-
niligt das Mehr aller Stimmberechtigten.

Eine Hilfe an die drmsten Linder

116 Staaten sind Mitglieder der Inter-
nationalen  Entwicklungsorganisation.
Sie will den &drmsten Léndern helfen.
Einrichtungen fiir die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Bevolkerung zu
schaffen. Die Pldne werden von den
Fachleuten der IDA ausgearbeitet, aus-
gefiihrt und tberwacht. Ohne fremde
Hilfe konnten diese unterentwickelten
Léander die Projekte nicht ausfiihren,
weil sie viel zu wenig Geld besitzen. Sie
konnten vielleicht die Projekte von pri-
vaten Geschéftsunternehmungen (Ban-
ken usw.) der reichen Lénder finanzie-

ren lassen. Aber dann wiirde ihre Schul-
denlast immer grésser werden. Sie wir-
den noch drmer, denn solche Kredite
miissen meist hoch verzinst werden.

Die IDA schenkt das Geld auch nicht.
Aber die Entwicklungsorganisation be-
willigt eine Riickzahlungsfrist von 50
Jahren und verlangt fiir ihre Darlehen
zudem keinen Zins. — Die Schweiz ist
nicht Mitglied der IDA. Trotzdem wird
unsere Industrie bei der Lieferung von
Einrichtungen (Maschinen usw.) be-
rlicksichtigt, die von der IDA aus ihrem
Fonds bezahlt werden. Die Schweiz pro-
fitiert also von dieser Hilfe an die un-
terentwickelten Lénder. Die Mitglied-
staaten der IDA schenken ihre Beitrige
an den Unterstiitzungsfonds dieser
Hilfsorganisation. Nur die Schweiz er-
wartet die Riickzahlung ihres Darlehens
von 200 Millionen Franken!

Ja oder nein?

Im Vergleich zu anderen Lindern steht
die Schweiz mit ihrer offiziellen Ent-
wicklungshilfe sehr schlecht da. Sie hat
von 1971 bis 1974 pro Jahr durch-
schnittlich nur 173,37 Millionen aus 6f-
fentlichen Mitteln des Bundes geleistet.
Sie hat aber an die Entwicklungslédnder
pro Kopf und Jahr mehr als irgendein
anderes Land der Welt eportieren kon-
nen. Diese Exporte haben auch mitge-
holfen zum Wohlstand unseres Landes.
Es wére darum sehr betriiblich, wenn
das Schweizervolk am 13. Juni den Bun-
desbeschluss tiber das Darlehen ver-
werfen wiirde. Man sollte ein Ja auf
den Stimmzettel Nr. 2 schreiben.

3. Neukonzeption (Neuordnung)
der Arbeitslosenversicherung

Am 11. Mirz 1976 haben die eidgends-
sischen Réte eine fiir die ganze Schweiz
giltige Neuordnung der Arbeitslosen-
versicherung beschlossen. Bisher konn-
ten nur die Kantone diese Versicherung
als obligatorisch erkléren. Die Regelung
war von Kanton zu Kanton ganz ver-
schieden. Und nur wenige Arbeitnehmer
sind freiwillig einer Arbeitslosenversi-
cherungs-Kasse beigetreten. (So zéhlte
z. B. die Arbeitslosenversicherungs-
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Kasse der Industriestadt Biel im Jahre
1974 nur 600 Mitglieder. Ende 1975 wa-
ren es 13 000!) Darum war in der gan-
zen Schweiz nur rund ein Drittel aller
Arbeitnehmer gegen Arbeitslosigkeit
versichert.

Das Wichtigste der Neuordnung

1. Die Arbeitslosenversicherung ist fir
alle Arbeitnehmer obligatorisch.
Auch Selbstidndigerwerbende kénnen
sich versichern lassen.

2. Die Arbeitslosenversicherung wird
durch die Beitrdge der Versicherten
finanziert. Bei Arbeitnehmern muss
der Arbeitgeber die Hilfte der Bei-
tridge bezahlen.

3. Die Arbeitslosenversicherung ge-
wihrt angemessenen Erwerbsersatz.

4. Die Arbeitslosenversicherung fordert
durch finanzielle Leistungen allfil-
lige Massnahmen zur Verhiitung und
Bekdmpfung von Arbeitslosigkeit.

5. Alle Einzelheiten der Neuordnung,
wie z. B. Hohe der Beitrége, Hohe des
beitragspflichtigen Einkommens usw.
werden durch ein besonderes Bun-
desgesetz geregelt, das auch die not-
wendigen Vorschriften fiir die prak-
tische Durchfiihrung enthalten wird.

Ja oder Nein?

Dartiber muss man sicher nicht lange
diskutieren. Eine gutausgebaute Ar-
beitslosenversicherung ist so notwendig
wie eine Versicherung gegen Krankheit
und Unfall. In den vergangenen Jahr-
zehnten hat niemand an Arbeitslosig-
keit gedacht. Sie ist trotzdem gekom-
men. Auch wenn die jetzige Arbeitslo-
sigkeit wieder verschwunden ist, gibt es
keine Garantie fiir die Zukunft. Darum
muss man vorsorgen.

Fir die Annahme dieses Bundes-
beschlusses ist nicht nur die Mehrheit
aller Stimmenden nétig, sondern auch
die Mehrheit der Kantone.

Aus der Welt der Gehorlosen

Bericht von einer Ferienreise

in den Fernen Osten

Mit dem Jumbo-Jet nach Hongkong

Nach sechs Tagen Aufenthalt in Thai-
land flogen wir mit einem Jumbo-Jet
der «Air Siam» nach Hongkong. Der
Flug Bangkok—Hongkonk tiber das
Meer dauerte 3!/2 Stunden. Der erste
Eindruck von diesem rund 13500 km
von Europa und rund 2900 km von Ja-
pan entfernten Inselstaat bleibt unver-
gesslich. Langsam sank unser Flugzeug
tiber die aus den jadegriinen Fluten der
Chinesischen See aufragenden Insel zur
Landepiste auf dem Flughafen Kai-Tak.
Die Landepiste ist auf éinem weit ins
Meer hinausragenden Damm angelegt.
Man glaubt, in der Neuen Welt zu sein.
Denn hinter dem Flughafen stehen gi-
gantische Wolkenkratzer wie in Ame-
rika.

Hongkong ist die dichtbesiedeltste Stadt
der Erde. Hier leben vier Millionen Men-
schen auf einer Landfliche von nur
1034 km2. Rund 98 Prozent davon sind
Chinesen. Hongkong ist seit jeher eine
englische Kronkolonie. Dies bedeutet:
das Oberhaupt ist die englische Kéni-
gin Elisabeth II. In der Stadt hat ein
Gouverneur (Vertreter der Konigin)
seine Residenz. Er hat jedoch nicht viel
zu befehlen. Denn Hongkong besitzt eine
selbstgewdhlte Regierung und eine ei-
gene Verwaltung. Die Kronkolonie be-
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Fortsetzung

Berichterstatter: Werner Gnos

steht aus der Insel Hongkong, der Halb-
insel Kowloon und den «New Territo-
ries» (= Neue Landesgebiete).

Kurzer geschichtlicher Riickblick

Die Geschichte der Kronkolonie beginnt
mit dem von 1840—1842 dauernden soge-
nannten Opiumkrieg zwischen England
und dem damaligen Kaiserreich China.
Es kam zum Krieg, weil die chinesische
Regierung die englische Opiumeinfuhr
nach China verboten hatte. Mit dem
Opiumhandel konnten die Englédnder viel
Geld verdienen. Darum passte ihnen das
Verbot nicht. Sie erzwangen mit Waffen-
gewalt die Aufhebung des Verbotes. Und
als «Strafe» musste der Kaiser den Eng-
lindern die Insel Hongkong mit 235 vor-
gelagerten kleinen Inseln abtreten. Dazu
kam im Jahre 1860 noch die Halbinsel
Kowloon. Im Jahre 1898 verpachtete
China den Englidndern fiir 99 Jahre die
«New Territories». Die Pacht dauert also
noch bis 1997. Wird sie dann wohl er-
neuert? Red.

Wir staunten iiber die vielen méchtigen
Bauwerke in Hongkong. In den zahlrei-
chen Wolkenkratzern und Hochh&usern
sind Bilirordume, aber auch Wohnun-
gen. Jeder Quadratmeter Boden ist aufs
dusserste ausgeniitzt. Sogar Berge wur-
den abgetragen und das Abbruchgestein
in das Meer geschiittet, um noch mehr
Platz zum Bauen zu erhalten. In Hong-
kong gibt es 12 000 Fabriken, 600 000

Ladenstrasse in einem Arbeiterviertel von

Hongkong. (Foto: R. Wepf)
Menschen finden hier Arbeit. Die Léhne
sind aber sehr klein. Es werden haupt-
sidchlich Textilien, Mobel, chemische
Produkte und elektrische Apparate fa-
briziert und in alle Welt exportiert. Die
billigen Hongkongfabrikate machen
tberall scharfe Konkurrenz.

Zwischen der Insel Hongkong und der
Halbinsel Kowloon verkehren Féhr-
schiffe. Die beiden Stddte sind aber auch
durch einen unterirdischen Hafentunnel
miteinander verbunden. Hier ist Tag
und Nacht ein riesiger Verkehr. In der
Nacht ist Hongkong in eine farbenfrohe
Stadt verwandelt. Die Ladenstrassen
sind durch bunte Neonlichter erleuchtet.
Bei jedem Ladengeschift gibt es solche
Lichtreklamen mit chinesischen Schrift-
zeichen. Fiir ein abwechslungsreiches
«Nachtleben» der Touristen ist durch
zahlreiche Vergniigungsstitten gesorgt.
Auch fir kulturell interessierte Leute
gibt es hier viel zu erleben, wie z. B. bei
den Auffiihrungen im chinesischen
Theater, beim Besuch von Kunsthiu-
sern und Bibliotheken. Jihrlich bringen
30 internationale Fluggesellschaften eine
Million Besucher nach Hongkong!

Allerlei Sehenswiirdigkeiten

Eine vielbesuchte Sehenswiirdigkeit ist
der «Tiger Balm Garden». Dieser
Prachtgarten ist das Geschenk eines chi-
nesischen Millionérs an die Oeffentlich-
keit. Er ist ein Mérchenland fiir die Kin-
der. Hier befinden sich phantasievolle
Gebilde und Figuren inmitten von
kiinstlichen Felsen und Grotten, alter
Bédume und kleiner Briicken.



	Dreifache Eidgenössische Volksabstimmung am 13. Juni 1976

